
 

 
 
 

Wichtige Informationen zum Unterrichtsbeginn am 27.04.2020 
 

Oberste Priorität: Gesundheit aller Mitglieder der Schulfamilie schützen. 
➢ Nies- und Hustenetikette sollten dringend eingehalten werden 
➢ →Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 

o Weitere Infos: https://www.infektionsschutz.de/hygie-netipps/hygiene-beim-
husten-und-niesen.html 

➢ regelmäßiges und gründliches Händewaschen. Die Verwendung von Flüssigseife ist 
dafür ausreichend, eine Verwendung von speziellen Desinfektionsmitteln daher nicht 
erforderlich. 

➢ Achten Sie auf einen größtmöglichen Abstand zwischen Personen, mindestens jedoch 
1,5 Meter. 

➢ Körperkontakt ist nicht erlaubt 
➢ Das Tragen von Masken ist im Unterricht aus medizinischer Sicht grundsätzlich nicht 

erforderlich, aber zum Schutz aller wird Maskenpflicht für das Schulgelände des 
Beruflichen Schulzentrums von der Schulleitung angeordnet 

➢ Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 
➢ Eintreffen auf dem Schulgelände und Betreten und Verlassen des Schulgebäudes 

unter Wahrung des Abstandsgebots 
➢ bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, 
Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben und die Schule 
informieren 

 

Verhalten im Schulhaus und Klassenzimmer: 
➢ Regelmäßiges und gutes Lüften, min. 5 Minuten, der Klassenräume nach jeder 

Unterrichtsstunde 
➢ Besondere Sitzordnung: Einzeltische, fixer Sitzplan nach nummerierter Vorgabe der 

Lehrkräfte 
➢ Schüler haben einen festen Sitzplatz, den sie während des Unterrichts grundsätzlich 

nicht zu verlassen haben (keine Partner- und Gruppenarbeit, Präsentationen, 
Referate) 

➢ Unterricht nur im gleichen Klassenverband, keine Gruppenbildung 
➢ Pausen finden im Klassenzimmer statt 

o Ausnahme: Die Lehrkraft begleitet die gesamte Klasse an die frische Luft zu 
einer gemeinsamen Pause 

➢ Das Rauchen ist während der Schulzeit nicht gestattet 
➢ Pausen- und Getränkeverkauf findet nicht statt, bitte verpflegen Sie sich selbst und 

bringen Sie sich Speisen und Getränke mit 
➢ keine gemeinsam genutzten Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln, 

Stiften, Taschenrechnern, Linealen o.Ä.) 
➢ kein Benutzen von Computerräumen ohne Abstandsregeln oder Klassensätzen von 

Büchern/Tablets 
➢ die Bibliothek ist gesperrt 
➢ Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen  

https://www.infektionsschutz.de/hygie-netipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
https://www.infektionsschutz.de/hygie-netipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html


 

 
 
 
Risikogruppe:  
➢ Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe zählen, können sich mit ärztlichem 

Attest vom Präsenzunterricht befreien lassen und werden dann weiterhin per Online-
Unterricht mit den nötigen Inhalten versorgt 
Risikogruppe: 

o eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems 
wie chronische Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, 
Erkrankung der Leber und der Niere,  

o oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt 
wird (wie z.B. durch Cortison),  

o oder eine Schwächung des Immunsystems besteht z.B. durch eine 
vorangegangene Chemo- oder Strahlentherapie  

o eine Schwerbehinderung oder  
o derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld bestehen, die 

einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkankung bedingen. 
o besondere Bedingungen gelten auch für schwangere Schülerinnen 

 
Organisatorisches zum Schulgeschehen: 
➢ Schulveranstaltungen, z.B. Theater, Sportveranstaltungen, Abschlussfeiern, 

Schulfeste, Konzerte usw., sind für dieses Schuljahr untersagt 
➢ Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen stehen für die gesamte Schulfamilie per 

Mail und Telefon zur Verfügung. 
  



 

 
 
 

Besondere Informationen für die Berufliche Oberschule 
 

A) Verbindliche Termine, s. „Terminplan neu“ 
Meldefrist für die Hochschulzulassung: 20.08.2020 
 

B) Unterricht ab 27.04.2020 
➢ Unterricht nur für die Abschlussklassen in den Prüfungsfächern zur Erarbeitung 

der fehlenden Lehrplaninhalte, bzw. zur Prüfungsvorbereitung 
➢ Keine verpflichtenden Leistungsnachweise 
➢ Der Präsenzunterricht wird in Kleingruppen, mit max. 15 Schülern in 

entsprechend vorbereiteten Räumen stattfinden. Parallel dazu wird weiterhin 
der Online-Unterricht über Office-Teams durchgeführt 

➢ Unterricht und die Leistungsnachweise können auch an Samstagen erfolgen 
➢ Es werden nur noch Doppelstunden unterrichtet 
➢ Alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sind zu den 

Abschlussprüfungen zugelassen 
 

C) Leistungsnachweise  
Szenario 1:  Alle Leistungsnachweise und Mündliche Noten für das Halbjahr 12/2 

sind vorhanden   
→Note für 12/2 kann regulär gebildet werden 
 

Szenario 2:  Es sind noch keine Leistungsnachweise und Mündliche Noten für das 
Halbjahr 12/2 vorhanden   

 →Alternative 1:  Noten von 12/1 werden auf das Halbjahr 12/2  
übernommen 

→Alternative 2:  Teilnahme an einer freiwilligen Ersatzprüfung,  
welche die gesamten Noten des Halbjahres 12/2 
ersetzt, sollte diese Note schlechter sein, als die 
Note aus 12/1, kann auch im Nachhinein noch die 
Note aus 12/1 für das Halbjahr 12/2 übernommen 
werden 
 

Szenario 3: Es sind teilweise Noten für das Halbjahr 12/2 vorhanden 
→Alternative 1:  Die fehlenden Noten von 12/2 werden  

entsprechend von den Leistungsnachweisen aus  
dem Halbjahr 12/1 übernommen 
Bsp: Es fehlt nur die SA in 12/2, dann wird die SA-
Note von 12/1 übernommen und mit den 
erbrachten Leistungen 12/2 berechnet 

→Alternative 2:  Teilnahme an einer freiwilligen Ersatzprüfung, 
welche alle fehlenden Noten des Halbjahres 12/2 
ersetzt. Die bereits gebildeten Noten werden 
dann mit der freiwilligen Ersatzprüfung 
verrechnet.  



 

 
 
 
 

Je nach Fach und bereits erbrachten Leistungen ergibt sich eine unterschiedliche 
Gewichtung.  
Auch hier kann im Nachhinein entschieden werden, ob die Noten aus 12/1 oder die 
Ersatzprüfung übernommen werden soll 

Entsprechendes gilt auch für die 13. Klasse 
 
Die Teilnahme an den Ersatzprüfungen ist freiwillig und muss von den Schülerinnen 
und Schülern spätestens am Dienstag 28.04.2020 schriftlich bestätigt werden. Dafür 
werden den Schülern am Montag 27.04. 2020 eine komplette Notenübersicht 
ausgehändigt, die Ihnen einen Überblick geben soll und die Klassenlehrer stehen Ihnen, 
neben der Schulleitung, an diesem Tag zu einer Beratung zur Verfügung.  
Die „Streichlisten“ werden den Schülerinnen und Schülern am Mittwoch vor den 
Abschlussprüfungen ausgehändigt und sind am Montag 20.07.2020 zwingend 
ausgefüllt und unterschrieben beim Klassenlehrer abzugeben. 
 

D) Abschlussprüfungen 
➢ Die Schülerinnen und Schüler werden auf viele Räume aufgeteilt 
➢ Um das Ankommen und Abfahren der Schülerinnen und Schülern an den 

Prüfungstagen zu entzerren, werden die Abschlussprüfungen zeitversetzt 
beginnen. Eine Vorzeitige Abgabe der Prüfungsarbeit oder das Austreten ist 
frühestens nach 60 Min. möglich. 

➢ Die Pause in den Prüfungen (Englisch und Mathematik) wird verkürzt und die 
Schülerinnen und Schüler verlassen in dieser Zeit ihren Platz nicht.  

➢ Mündliche Gruppenprüfungen finden unter besonderen Schutzmaßnahmen 
statt, siehe Terminplan 

➢ Alle Schülerinnen und Schülern können auf Antrag bis Freitag 24.07.2020 das 
Schuljahr und die Abschlussprüfungen freiwillig wiederholen 
 

E) Sonstiges 
➢ Die Blockphase des Seminarfachs findet nicht statt. Die Rahmenthemen 

werden vor den Sommerferien bekannt gegeben. Die konkreten Themen 
werden für alle Schülerinnen und Schülern im neuen Schuljahr festgelegt 

➢ Über die Intensivwochen Italienisch und Spanisch werden Sie gesondert 
informiert 
 


